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1.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 05.03.2026 

 
 
Tätigkeitsbericht des Verfahrenslotsen gem. § 10 b Abs. 2 SGB VIII 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
 Gesehen    Vorgeprüft 

 
gez. Costantini 

 

Datum: 18.02.2026 
 

gez. Nowicki gez. Duikers  
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Sachverhalt: 
Die Einrichtung von sogenannten Verfahrenslotsen gem. § 10b SGB VIII bei den öffentlichen 
Trägern der Jugendhilfe (Jugendämtern) ist eine der zentralen „Stellschrauben“ zur Umsetzung 
einer inklusiven Jugendhilfe. 
Der Verfahrenslotse soll dabei junge Menschen, die wegen einer (drohenden) Behinderung einen 
(möglichen) Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, und deren Familien unterstützen und 
begleiten. Des Weiteren soll er die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Umsetzung der 
inklusiven Lösung unterstützen. Grundsätzlich sind alle Sozialleistungsträger verpflichtet, bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch eng zusammenzuarbeiten (§ 86 SGB X).  
 
Mit der Einrichtung einer Stelle in diesem Bereich (BU 50%) ist die Stadt Eschweiler ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen. Wie sich nun die Tätigkeit der Verfahrenslotsin in 
Eschweiler entwickelt, welche Erfahrungen gesammelt wurden, aber wo auch zukünftige 
Aufgabenschwerpunkte liegen, ist Bestandteil des anliegenden Berichtes. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Im Jugendamt ist für diese Tätigkeit eine Personalstelle im Umfang von 50% eingerichtet. 
 
 
 
Anlagen: 
Tätigkeitsbericht des Verfahrenslotsen gem. § 10 b Abs. 2 SGB VIII 
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